
 

Verkaufszeiten Cafeteria und Mensa:           
Verkaufszeiten Cafeteria   Verkaufszeiten Mensa/Mittagessen 

Montag – Donnerstag  7:00 – 15:15 Uhr täglich  11:45 – 13:30 Uhr 

Freitag 7:00 – 13:30 Uhr    
 

 
 

 
 
Mensaordnung 

 
Alle Besucher der Mensa und der Cafeteria haben ein Recht darauf, in angenehmer, sauberer und ruhiger 
Atmosphäre ihre Speisen und Getränke einzunehmen.  
 

• Den Anweisungen der Mitarbeiter des Caterers sowie der Aufsichten ist Folge zu leisten.  
Der Schüler-/Mensaausweis ist auf Verlangen vorzuzeigen. 

 

• Jeder Besucher muss sich so verhalten, dass eine Behinderung anderer ausgeschlossen wird (z. B. 
Drängeln, Herumrennen, Lautstärke). 

  

• Da die Mensa auf Selbstbedienung ausgelegt ist, sind Tabletts, Geschirr und Besteck nach dem 
Essen an die vorgesehenen Rückgabestellen zurückzubringen. 

 

• Das Mitnehmen von Geschirr, Besteck oder anderen Gegenständen nach draußen ist nicht 
gestattet. 

 

• Die Tische sind aus Rücksicht auf nachfolgende Besucher sauber zu halten.  
Abfälle sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. 

 

• Vorsätzliche Beschmutzung oder Beschädigung der Tische und Stühle, insbesondere durch 
Bemalen oder Zerkratzen, wird disziplinarisch geahndet. 

 

• Die Tisch- und Stuhlaufstellung darf aus Sicherheitsgründen nicht verändert werden. 
 

• Jeder Besucher ist selbst für Garderobe und persönliche Wertgegenstände verantwortlich.  
Für verlorene oder abhandengekommene Gegenstände wird keine Haftung übernommen. 

 

• Im Obergeschoss der Mensa (Cafeteria) dürfen Mobiltelefone außerhalb der Mittagspause 
genutzt werden.  

Während des Mittagsbands von 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr ist die Nutzung von Mobiltelefonen nicht 
gestattet. Die Durchsetzung dieses Verbots obliegt den Schulleitungen und Lehrkräften. 

 
Bei schuldhaften Verstößen, durch die eine Beschädigung an Räumen oder Einrichtungsgegenständen 
verursacht wird, haften die betreffenden Personen unbeschadet disziplinarischer Maßnahmen für die 
Kosten, die durch die Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes entstehen.  
 
Bei Verstößen gegen die Regeln kann, unbeschadet sonstiger rechtlicher Maßnahmen, ein Hausverbot 
ausgesprochen werden.  
 
Näheres regeln die Hausordnungen des Pestalozzi- bzw. Wieland-Gymnasiums. 
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